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Allgemeine Gesetzlichkeitsaufsicht des Staatsanwalts
§§ 2, 3, 4, 6 der УО über die Planung, Bildung und Verwen
dung des Kultur- und Sozialfonds für volkseigene Betriebe 
vom 3. Juni 1982 (GBl. I Nr. 24 S.427); §§ 4, 6 der АО über 
die Planung, Bildung und Verwendung des Leistungsfonds 
der volkseigenen Betriebe vom 14. April 1983 (GBl. I Nr. 11
S. 121); §§ 16, 18, 25 der АО über die Finanzierungsrichtlinie 
für die volkseigene Wirtschaft vom 14. April 1983 (GBl. I 
Nr. 11 S. 110).
Zur Verantwortung der Betriebe im Umgang mit zweckge
bundenen finanziellen Fonds, die Mittel für Maßnahmen zur 
Verbesserung der Arbeite- und Lebensbedingungen der 
Werktätigen umfassen.
Protest des Staatsanwalts des Bezirks Schwerin vom 6. Mai 
1985 - 113 - 47 - 85.

Im Rahmen einer Anzeigenprüfung (§ 95 StPO), in die auch 
staatliche Kontrollorgane einbezogen waren, wurde festge
stellt, daß im VEB Kombinat E. Mittel aus dem Kultur- und 
Sozialfonds, dem Leistungsfonds und dem Xnvestitionsfonds 
gesetzwidrig verwendet worden sind. Es wurden Entschei
dungen getroffen und Maßnahmen veranlaßt, die der Lei
tungsverantwortung bei der Planung und dem Einsatz der 
Mittel widersprechen.

Gemäß § 31 StAG erhob der Staatsanwalt des Bezirks 
beim Kombinatsdirektor Protest.

Aus der Begründung:
Der planmäßige und auf höchste Effektivität orientierte Ein
satz der betrieblichen Ponds im Reproduktionsprozeß der 
volkseigenen Betriebe und Kombinate ist eine wesentliche 
Voraussetzung für die kontinuierliche Erfüllung und Über
erfüllung der Planaufgaben und damit eine entscheidende 
Bedingung der weiteren erfolgreichen Verwirklichung der 
ökonomischen Strategie der SED.

Die Wahmahme der damit verbundenen Verantwortung 
des Kombinatsdirektors und seiner Leitungskader erfordert 
u. a. eine ständige, von den gesetzlichen Anforderungen aus
gehende Einflußnahme auf den Prozeß der Planung und 
Verwendung der diesen Fonds zugeordneten Mittel.

Das ist im Zeitraum des 2. Halbjahres 1984 bis Anfang 
1985 im VEB Kombinat E. nicht geschehen. Auf der Grund
lage teilweise spontaner und von Zufälligkeiten beeinfluß
ter Leitungsentscheidungen und eines völlig unzureichend 
der Kontrolle und Abstimmung unterliegenden Beschaffungs
systems wurden aus dem Kultur- und Sozialfonds, dem Lei- 
stungs- und dem Investitionsfonds erhebliche Mittel zweckent
fremdet verwendet. Das stellt eine Mißachtung der gesetz
lichen Vorgaben dar und läuft dem Anliegen, die Arbeits
und Lebensbedingungen der Arbeitskollektive des Kombinats 
weiter planmäßig zu verbessern, zuwider. Dieses Vorgehen 
ist auch nicht mit den Anforderungen an die sozialistische 
Sparsamkeit, an die Vorbild Wirkung der Leiter und an die 
Leitungsverantwortung für den volkswirtschaftlich effek
tivsten Einsatz der Fonds in Einklang zu bringen.

Die von den Leitungskadern des Kombinats E. began
genen Gesetzesverletzungen auf dem Gebiet der Planung und 
Verwendung der Mittel waren Ausgangspunkt für weitere 
gesetzwidrige Handlungen durch unterstellte Mitarbeiter, 
weil so insgesamt Bedingungen für die Mißachtung der 
Staatsdisziplin und die Negierung ordnungsgemäßer Arbeits
abläufe im Kombinat geschaffen worden waren.

Im einzelnen sind folgende Gesetzesverletzungen zu nen
nen:

1. Die Nichtbeachtung grundsätzlicher und für jeden Be
triebsleiter verbindlicher Regelungen der VO über die Pla
nung, Bildung und Verwendung des Kultur- und Sozialfonds 
für volkseigene Betriebe vom 3. Juni 1982 (GBl. 1 Nr. 24 
S. 427).

Diese VO orientiert in § 2 Abs. 2 eindeutig auf das Ziel 
des Einsatzes der Mittel und regelt in § 3 im einzelnen die 
Verwendungsmöglichkeiten. Entgegen den dort festgelegten 
Anforderungen wurden zweckentfremdet unzulässige An
schaffungen getätigt, die vorwiegend im Verwaltungsbereich

eingesetzt wurden, so daß ein qualitativer Zuwachs für die 
Arbeite- und Lebensbedingungen in den betrieblichen 
Schwerpunktbereichen und anderen Betriebseinrichtungen 
nicht eintrat.

§ 4 Abs. 5 der VO fordert, die Verwendung der Mittel zu 
planen. Das ist jedoch für die Beträge, die ab September 
1984 verausgabt wurden, nicht geschehen. Nach den Fest
stellungen gab es leitungsmäßig offensichtlich nur eine Vor
gabe: zunächst erst einmal Gegenstände ohne Konzeption 
kaufen und über ihren Einsatz zur gegebenen Zeit entschei
den. Solche Positionen machen die Schwere der Gesetzesver
letzungen besonders sichtbar; sie bestätigen, daß als Grund- 
anliiegen die gezielte Verbesserung der Arbeits- und Lebens
bedingungen der Werktätigen nicht im Vordergrund stand.

Die Schwere dieser Gesetzesverletzungen zeigt sich auch 
darin, daß die BGL des Kombinats weder informiert noch 
entsprechend § 4 Abs. 5 der VO ihre Zustimmung zur Art 
der Mittelverwendung eingeholt wurde.

Durch den insgesamt gesetzwidrigen Umgang mit dem 
Kultur- und Sozialfonds wurden auch persönliche rechtliche 
Pflichten und damit persönliche Verantwortung für die Kon
trolle und Rechenschaftslegung gemäß § 6 der VO nicht wahr
genommen.

2. Die Nichteinhaltung der gesetzlichen Anforderung aus 
der АО über die Planung, Bildung und Verwendung des Lei
stungsfonds der volkseigenen Betriebe vom 14. April 1983 
(GBl. 1 Nr. 11 S. 121).

Bei der Verwendung des Leistungsfonds wurden im Prin
zip die gleichen Gesetzesverletzungen festgestellt. Das be
weist, daß es zunächst vordergründig darum ging, unzuläs
sig Mittel für die Anschaffungen freizubekommen. Sonst 
wäre gemäß § 4 Abs. 1 der АО verfahren und die Verwen
dung des Leistungsfonds entsprechend den gesetzlichen Mög
lichkeiten geplant worden. Es liegt auch hier eine grobe Miß
achtung des gewerkschaftlichen Zustimmungsrechts gemäß 
§ 4 Abs. 2 der АО vor. Selbst die Ablehnung der im Mai 1984 
vorgelegten Konzeption für die Verwendung des Leistungs
fonds durch die BGL des Kombinats war den verantwort
lichen Leitern kein Signal, für eine der Gesetzlichkeit ent
sprechende Arbeit zu sorgen.

3. Die Mißachtung wichtiger Regelungen aus der АО über 
die Finanzierungsrichtlinie für die volkseigene Wirtschaft 
vom 14. April 1983 (GBl. 1 Nr. 11 S. 110).

Ein unmittelbarer Zusammenhang zu den Gesetzesver
letzungen beim Einsatz von Mitteln aus dem Kultur- und 
Sozial- sowie dem Leistungsfonds besteht zu den getroffe
nen Entscheidungen für die Verwendung geplanter, aber 
nicht verausgabter Mittel aus dem Investitionsfonds. In § 16 
der АО vom 14. April 1983 sind die Aufgaben für den Pla
nungsprozeß des Investitionsfonds eindeutig festgelegt. Ent
gegen diesen verbindlichen Vorgaben wurde im November 
1984 und Januar 1985 entschieden, eine bestehende Grund
satzentscheidung über eine Investition zur Verbesserung der 
Arbeits- und Lebensbedingungen im Jahre 1984 ohne In
formation bzw. Abstimmung mit der Staatsbank fortzuschrei
ben. Somit wurden die Bedingungen geschaffen, auch aus 
dieser Quelle Mittel für unzulässige Anschaffungen „frei
zubekommen“.

Die bewußte Verletzung von Rechtsnormen zeigt sich auch 
darin, daß die letztlich erfolgte bzw. beabsichtigte Verwen
dung der gekauften Gegenstände im Widerspruch zu § 18 
der АО steht. Die Anschaffungen stimmten nicht mit der 
gefertigten TiteUiste (§18 Abs. 2) überein und sind darüber 
hinaus kaum in den Bereich der Arbeits- und Lebensbedin
gungen einzuordnen. Aber auch die Effektivität und Wirk
samkeit ihres anderweiten Einsatzes im Kombinat ist nicht 
von den Prinzipien sozialistischen Wirtschaftens getragen. 
(wird im einzelnen ausgeführt)

Durch die eigenmächtige Fortschreibung der Grundsatz
entscheidung wurden wichtige Anforderungen zur Kontrolle 
der geplanten finanziellen Mittel gemäß § 25 der АО unter
laufen.


